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§ 175a BDG 1979
 BDG 1979 - Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.10.2024

1. (1)Ein Universitätsassistent, dessen zeitlich begrenztes Dienstverhältnis spätestens am 31. August 2005 endet,

kann auf seinen Antrag in ein auf vier Jahre befristetes vertragliches Dienstverhältnis als Assistent gemäß § 49l

des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 übernommen werden, wenn

1. 1.der Universitätsassistent das für seine Verwendung in Betracht kommende Doktoratsstudium

abgeschlossen hat oder eine für die Verwendung in Betracht kommende und dem Doktorat

gleichzuwertende künstlerische, künstlerisch-wissenschaftliche oder wissenschaftliche Befähigung besitzt

und

2. 2.die Übernahme mit Rücksicht auf den bisherigen Verwendungserfolg des Universitätsassistenten in der

Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben gerechtfertigt ist.

2. (2)Für Ärzte (einschließlich der Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde) tritt an die Stelle der

Voraussetzung gemäß Abs. 1 Z 1 der Erwerb des Doktorats der gesamten Heilkunde und der Abschluss der

Ausbildung zum Facharzt eines für die Verwendung in Betracht kommenden oder der Verwendung nahe

stehenden Sonderfaches.

3. (3)Der Rektor hat vor seiner Entscheidung Stellungnahmen des (der) Dienstvorgesetzten und zwei voneinander

unabhängige Gutachten fachzuständiger Universitätsprofessoren oder von Universitätsprofessoren eines

verwandten Faches über die fachliche Qualifikation des Antragstellers einzuholen. Der Antragsteller hat das

Recht, von sich aus Gutachten vorzulegen.

4. (4)Auf Übernahmen gemäß Abs. 1 mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2004 findet § 126 Universitätsgesetz 2002,

BGBl. I Nr. 120/2002, sinngemäß Anwendung.

In Kraft seit 01.01.2004 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bdg/paragraf/126
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_120_1/2002_120_1.pdf
file:///

	§ 175a BDG 1979
	BDG 1979 - Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979


